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Bekanntmachung des Staatsministeriums über die Ausführung des
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Oldenburg , den 7. März 1874.

Zur Ausführung des Artikels 22 des Gesetzes vom
18. August 1861 , betreffend die Beförderung der Pferdezucht,
werden folgende anderweitige Bestimmungen zur öffentlichen
Kunde gebracht:

I. Wahl und Ernennung der AchtSmänncr und
Ersatzmänner der  K ö h r un g s >C o in m i ss i o n.
I ) Die Achtsmänner und Ersatzmänner der Köhrungs-

Eoinmission werden bis weiter aus folgenden Districlen des
Landes gewählt:
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zwei auS den Geestdistricten,
a. einer ans den Aemlern Oldenburg , Westerstede,

Delmenhorst und WildcShausen und der Stadt

Oldenburg,
I>. einer aus den MünsterschenAenitern Vechta , Daimiie,

Cloppenburg , Löningen und Friesoythe;
6 . zwei auS den gemischten Districten nämlich:

a . einer aus den Aeintern Elsfleth und Berne , und
b . einer aus dem Amte und aus der Stadt Varel.

6 . drei aus den Marsch -Districten , nämlich:
a . einer ans den Aemtern Brake und Ovelgönne,
b . einer aus den Aemtern Stollhamm und Land¬

wührden , und
e. einer aus dem Amte Jever und der Stadt Jever.

2 . Die Amtsräthe der Armier Jever und Varel haben

jeder vier , die übrigen AmtSräthe je zwei geeignete Pferde-

kenner in Vorschlag zu bringen , welche jedoch nicht Vserde-

handel als Haupterwcrb treiben dürfen.
Z. Das Staatsministerium , Departement des Innern,

hat für jeden Bezirk einen der Vorgeschlagenen zum Achts-

iiiann und einen zum Ersatzmann zu ernennen.
4 . Die zu ArhtSmännern oder Ersatzmännern Ernannten

werden vom Amte ihres Wohnorts auf gewissenhafte Dieust-

führung nach geschehener Mitlhcilung des Gesetzes vom

18 . August l86l dieser Bekanntmachung und der Instruction

für die Köhrungs -Commission mittelst Versicherung an Eides-

stalt verpflichtet.

II. Geschäftsführung der Köhrungs - Commission,
Köhrung der He  n gste undStuten , undHöhe des

De ckgcldcs.

I . Die Geschäftsführung der KöhrungS -Commission wird

durch die von der früheren Negierung unterm 21 . Derember

1861 erlassene Instruction geordnet.
Der Köhrungs -Commission wird auf den Vorschlag des

Vorsitzenden ein Protvcollführer bcigegebe » . Die Protoeolle



über die Köhrung der Hengste , über die Aussetzung der Stu¬

ten zur Prämienbewerbnng , über die RevifionSköhnmg und

die Prämienvcrtheilung werden sofort nach geschlossenen Per¬

handlungen öffentlich verlesen.
2 . Zur Hengst - und Stutenköhrung dürfen nur solche

Pferde zugelasse » werden , welche
a. wenigstens volle 3 Jahre alt,
b . von Erbfehlern frei , und

e . nach Haar , Große , äußerem Bau und Gang zur

Verbesserung der Pferde der Gegend , wo sie zur Zucht

verwandt werden sollen , geeignet sind.

cl. außerdem ist auf gute Abstammung , die Eigenschaft der

Nachzucht und die Fruchtbarkeit der zu prüfenden Pferde

besonders Gewicht zu legen , während bei der Köhrung

der Hengste ein hohes Alter einen Hengst nur dann

untauglich als Beschäler macht , wenn er schlecht erbt.

3 . Zur Nachköhrung der Hengste wird in der Regel ein

besonderer Termin angcsetzt , in welchem Falle wie bei der

ordentlichen Köhrung zu verfahren ist, ausnahmsweise kann

dieselbe von den ständigen Mitgliedern der KöhrungS -Com-

mission in Oldenburg voegenommen werden.

4 . Der niedrigste Satz des Deckgeldcs wird nach Art.

I I des Gesetzes , wie folgt , bestimmt:
a. in den Gecstdistricten (I . I . ^ .) zu 9 RMark.

Ir. in de» gemischten ( I . I . II.) und in den Marschdi-

strikten ( I. I . 6 .) zu 15 RMark.
o. wird jedoch das Deckgcld für einen Hengst verschieden

erhoben , je nachdem die gedeckte Stute tragend oder

nicht tragend geworden ist, so darf im letzteren Falte

der niedrigste Satz um so viel ermäßigt werden , als

für eine tragende Stute mehr als der niedrigste Satz
erhoben wird.

III . P r ä m icn -Vertheil  u » g.

1. Für ausgezeichnete Beschäler werden bis weiter jähr¬

lich, nach Beendigung der ordentlichen Köhrung , drei Prämien

aus der Landeseassc vertheilt:
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cm erste Prämie von 1,400 RMark.
„ zweite „ „ 1,100
„ dritte „ „ 800 , ,

2 . Für ausgezeichnete Zuchtstulen werden bis weiter
jährlich 25 Prämien aus der Landeöcasse vertheilt:

4 . für den Geestdistrict (Ziff . I . I. .4 .) sieben Prämien:
eine von 400 RMark , eine von 300 RMark und fünf
von je 200 RMark;

8 . für Len gemischten District ( Ziff . I . 1. k .) ebenfalls sie¬
ben Prämien von gleichen Beträgen;

0 . für die Marschdistrictc ( Ziff . I I . 6 .) und zwar:
I . für die erste Abtheilung , bestehend aus den Aemtern

Brake , Ovelgönne und dem südlichen Theilc des Amts Stoll-
hamm ( dem früheren Amte Abbehausen ) , gleichfallSj siebe»
Prämien von denselben Beträgen,

2 . für die zweite Abtheilung , bestehend aus dem nörd¬
lichen Theilc dcö Amts Stollhamm ( dem früheren Amte
Burhavel , auö den Aemtern Landwührden und Jever und
aus der Stadt Jever , vier Prämien , eine von 400 RMark,
eine von 300 RMark und zwei von je 200 RMark.

3 . Da sämmtliche Prämien mir für ausgezeichnete
Zuchtpferde bestimmt sind , so dürfe » die Prämien nur inso¬
weit vergeben werden , als dazu nach den, Ermessen der
Köhrungs -Commission ganz geeignete Hengste oder Stuten
vorgcführt sind.

Jedoch ist die Köhrungs -Commission ermächtigt , wenn
etwa in einem Jahre wegen Mangels an geeigneten Zucht-
stutcn nicht alle Prämien eines Districts verwendet werden
können , die übrig bleibenden Prämien in anderen Distrikten
zu vertheilen , in denen besonders geeignete Stuten , wegen
Mangels an Prämien , sonst nicht zu Prämien gelangt sein
würden . Gestatten die vorhandenen Geldmittel mehr als 25
Prämien zu vertheilen und sind besonders geeignete Stuten
in größerer Zahl zu Prämien ausgesetzt , so muß vorher die
Genehmigung des Staatsministerinms , Departement des In-



nern , zur Verleihung einer größeren Zahl von Prämien ein-
geholr werden.

4 . Nur solche Hengste und Stuten können zur Prämien-
lcwcrbung zugclassen werden , welche nach den Bestimmungen
II . 2 angeköhrt sind. Bei der ersten Prämienbewerbung dür¬
fen dieselbe» nicht unter 4 , beziehentlich 3 Jahre und nicht
über IO Jahre alt sein. Hengste und Stuten , welche einmal
eine Prämie erhalten haben , können nach Ablauf der Zeit,
innerhalb welcher sic zur Zucht im Lande verwandt werden
müssen ( Art . 16 § 1 des Gesetzes », also »ach Ablauf von
drei, bczw. fünf Jahren wieder um die Prämie concurriren;
nur darf dann daS Pferd nicht älter sein, als daß mit Sicher¬
heit darauf gerechnet werden kann , daß cs noch drei , bezw.
fünf Jahre zur Zucht tauglich ist.

5 . Die erste Prämie von 1400 NMark kann für einen
Hengst nur dann ertheilt werde », wenn sich seine Nachzucht
bereits als ausgezeichnet bewährt hat . Ist ein geeigneter
Hengst zu dieser Prämie in einem Jahre nicht vorhanden , so
kann statt der ersten Prämie von 1400 RMark eine zweite
von 1100 NMark oder eine dritte von 800 NMark vertheilt
werden.

6 . Sind nicht so viele ausgezeichnete Zuchtpferde Vorge¬
fühl ! als Prämien vorhanden , so werden die übrigen Prä¬
mien einbehalten.

7 . Durch die Annahme von Prämien verpflichtet sich
der betreffende Stutcnbesitzcr und zwar bei Strafe der Rück¬
zahlung der Prämie:

r>l während der nächsten drei Jahre die Prämienstute
durch einen Prämien - bezw. Stamm -Hengst decken zu
lassen (Art . 16 K 2 dcS Gesetzes ) .

Die KöhrungS -Coinmission ist ermächtigt , den Be¬
sitzer einer Prämicnstute von dieser Verpflichtung aus
besonderen Gründen zu entbinden , wenn derselbe recht¬

zeitig vor der Deckzeit bei dem Vorsitzenden der Köh-
rungs -Commisstvn darum nachsucht und diese die
Gründe für ausreichend erachtet.



H) die Prämicnstnte wahrend der Zeih daß sic im Her¬
zogthum zur Zucht verwandt werden muß (Art . 16
8 l des Gesetzes ) alljährlich bei der Hauptköhruug
mit ihrem etwaigen Füllen vorzuführen und den Dcck-
schein des laufenden Jahres vorzuzeigen.

Ist die Vorführung der Prämienstute unthunlich,
so hat der Besitzer solches der Köhrungs -Commission
glaubhaft nachzuweisen und wird von der Verpflich¬

tung der Rückzahlung der Prämie frei , wenn die Gründe
genügend befunden werden.

IV. Revision der durch Mehrheit der Stimmen
abgcköhrten Hengst  e.

1. Die Revisions -Commission versammelt sich, wenn eine
Revistonsköhrung verlangt ist (Art . 10 8 2) und verhandelt
unter Leitung des Vorsitzenden der KöhrungS Commission.

2 . Sie hat die ihr vorgcführtcn Hengste sorgfältig zu
prüfen und namentlich die Gründe der Abführung zu unter¬
suchen und dann nach de» Bestimmungen unter II . 1 und 2
über die Zulassung oder Verwerfung des Hengstes endgültig
zu entscheiden.

V. Vorschriften für,die Anlage und Führung von
S t a m m registcr  n.

1. Vorläufig wirb ein Stammregistcr für den starken
Schlag von Kutschpferden in den Marschen der .Aemter Els¬
fleth , Brake , Ovelgönne und Stollhamm eingerichtet.

2 . Zur Eintragung in das Stammregistcr können bis
zum Schlüsse des JahreS 1880 angemeldct werden:

s ) alle Beschäler und Zuchtstuten aus den genannten vier
Acmtern , und

I,) diejenigen Beschäler und Zuchtstuten aus anderen
Aemter » , welche entweder von den im Skarnmregister
ausgeführten Pferden von väterlicher und mütterlicher
Seite abstammen , oder wegen ihrer Abstammung be¬
sonders geeignet für den Stamm sind.



3 . Ob die angemeldetcn Pferde zur Aufnahme in das
Stammregister geeignet sind , entscheidet die Köhrungs -Eom-
Mission bei der ordentlichen Hengstköhrung im Juli jeden
Jahres nach folgenden Grundsätzen:

a > nur Hengste und Stuten , die frei von Erbfehlern sind,
dürfen aufgenommen werden;

l,) Hengste müssen wenigstens das vierte Jahr , Stuten
das dritte Jahr vollendet haben;

o) Hengste sowohl als Stuten müssen von passender Ab¬
stammung von beiden Seiten sei» ;

<1. sie müssen nach ihrem Bau , ihrem Gange und dem
Haar mindestens geeignet sein , den Stamm von star¬
ken und eleganten Kutschpferden zu erhalten;

<-. Pferde , welche übrigens geeignet befunden werden,
aber schwach in ihren Leistungen oder von schlechter
innerer Organisation zu sein scheinen , dürfen nicht
ausgenommen werden , bis das Gegcntheil nachge-
wiescn ist;

s. Eingeführte Pferde , sowie die aus anderen als den
genannten 4 Aemtern , können nur dann ausgenommen
werden , wenn sie besonders zur Verbesserung des
Stammes geeignet befunden werden und durch vor¬
zügliche Nachzucht einige Sicherheit für eine geeignete
Abstammung gegeben haben.

4 . Die von einem Stammhengste abstammenden Füllen
der im Stammregister anfgcnommcncn Stuten werden in daS
Stammregister auf dem Blatte der Mutter vorläufig einge¬
tragen , wann die betreffende Mutterstute mit ihrem Füllen:

a . entweder bei der Hauptköhrung der Köhrungs Eom-
mission , oder

1>. bei der von zwei Achtsmänncrn ans den unter Ziffer I
genannten Aemtern anzusctzenden Controllbesichtigung
der Stammstutkii diesen Achtsmännern vorgesührt
werden.

5 . Am I . Januar 1881 wird das Stammregister ge¬
schlossen und cs können in der Regel nur die Nachkommen



der in das Staminregifter aufgcnommcnen Pferde bei der
Köhrung nach den Bestimmungen unter Ziffer 3 , a bis d
ausgenommen werden . Die Abkunft aus dem Stammc von
väterlicher und mütterlicher Seite ist nachzuweisen , wenn nicht
die Pserde schon nach Ziffer 4 in das Stammregister vor¬
läufig eingetragen und gebrannt sind.

li. Ausnahmsweise kann die nachträgliche Ausnahme in
das Stammregister in Betreff einzelner vorzüglicher Hengste
oder Stuten , die sich schon in der Nachzucht bewährt haben,
aus de» Vorschlag der Köhrungs -Commission von dem Staats¬
ministerium , Departement des Innern , verfügt werden , wenn
dadurch eine Veredelung des Stammes mit Sicherheit zu
erwarten ist, und die unter Ziffer 3 gedachten Voraussetzungen
vorliegen.

7 . Wenn sich zeigt , daß ein Hengst oder eine Einte
den gehegten Erwartungen nicht entspricht , also die Nachzucht
nicht geeignet ist, den kräftigen und dauerhaften Stamm zu
erhalten , so kann die Streichung im Stammregister in der¬
selben Weise geschehen, wie die Aufnahme . Bis zum I . Ja¬
nuar 1881 kann also die Streichung durch den Beschluß
der Köhrungs -Commisston verfügt werden , später nur auf
den Vorschlag derselben von dem Staatsministerium Depar¬
tement des Innern . Die Streichung eines Hengstes oder
einer Stute hat stets die Streichung aller im Stammregister
aufgeführten Nachkommen zur Folge.

8 . Das Stammregister wird bei der Köhrungs -Com¬
misston nach einem vorgeschriebencn Formulare geführt ; es
wirb gedruckt den Verwaltungsämtern mitgethcilt und in den
Buchhandel gegeben.

Der Eigenthümcr eines darin anfgenommenen Pferdes
kann gegen Erlegung von 5 gs. einen beglaubigten Extrakt
bei jedem Amte fordern . Verlangt derselbe die speeielle Be¬
schreibung der im Stammregister aufgeführten Eltern , so
wird für jede ausgezogcne Nummer I gs. mehr bezahlt .)

9 . Alle in das Stammregister aufgenommencn oder vor¬
läufig eingetragenen Pferde werden



a. mit einem Brande, enthaltend eine Krone mit römischer
I. darunter gezeichnet. Dieses Brandzeichen wird bei
den nach Ziff. 4 nur vorläufig eingetragenen Füllen
an der linken Seite des Oberhalses und bei den nach
Ziff. 3., 5 und 6 aufgenommenen Pferden an der
rechten Lende angebracht.

k. im Stammregistcr nach Alter, Geschlecht, Farbe, Ab¬
zeichen und Abstammung genau beschrieben. Dabei
erhalten die aufgenommenen Pferde jedes eine besondere
Nummer mit dem Namen des Eigenthümers im
Stammregister, während die nach Ziffer4 nur vor¬
läufig eingetragenen Füllen bei der Nummer der
Mutter unter einem Buchstaben eingetragen werden.

VI. Verschiedene Bestimmungen.
1. Die Besitzer angekohlter Hengste, prämiirter oder in

das Stammregister ausgenvmmener Stuten , haben Veräuße¬
rungen oder Todesfälle dieser Pferde beim Verwaltungsamtc
ihres Wohnortes innerhalb3 Wochen schriftlich oder münd¬
lich zu Protokoll anzuzeigcn. Das Verwaltungsamt har die
Anzeige sofort der Köhrungs-Commisston mitzutheilen.

2. Die Mitglieder der Kvhrungs-Commisston und der
Protokollführer erhalten Tagegelder und Reisekosten, welche
vom Staatsministerium, Departement des Innern, festgesetzt
werden. Die Achtsmänner erhalten bei ihren Geschäften bisweiter:

g. an Tagegeld2 Thlr. und außerdem für jede außer¬
halb Hauses zugebrachte Nacht I Thlr.

d. an Reisekosten für jede Meile sowohl hin als zurück
8 gs.

Schlußbestim  mung.
Durch diese Bekanntmachung sind die bisher zur Aus¬

führung des Gesetzes vom 18. August 1861 erlassenen Be¬
kanntmachungen, namentlich:
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X. der vormaligen Regierung des Herzogtsums Oldenburg

vom l8 . August 1861 ( Ges . S . XVII Nr . 153 S . 929 folg . ),

„ 26 . Februar 1863 (Olbenb . Anz . Nr . 50 .),

, , 26 Februar 1864 ( Ges . S . XVIII Nr . 87 , S . 595
und 596 ) .

ö . des Staatsministeriums , Departement des Innern

vom 21 . Februar 1870 (Ges . S . XXI Nr . 64 S . 271 und 272 ),

„ 9 . Juni 1872 ( Ges . S . XXII Nr . 45 S . 265 und 266)

aufgehoben.

Oldenburg den 7. März 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.
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